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Verhandlungsbericht aus der Sitzung des Gemeinderates vom 4. März 2025 
 

Berichterstattung von Patrick Wanger, Gemeindeschreiber 

 

Organisation; Schulpflege; Reduktion der Anzahl Mitglieder von neun auf sechs und 

Überprüfung und Optimierung der Führungsstrukturen 

 

Im Rahmen der Organisationsentwicklung der Gemeinde Kilchberg hat auch die Schulpflege die 

Strukturen und Prozesse der Schulen Kilchberg überprüft. Aufgrund von Gesetzesänderungen 

kann die Schulpflege von operativen Aufgaben entlastet werden und vermehrt auf strategisch-

politische Aufgaben fokussieren. Die operative Führung der Schulen Kilchberg soll künftig aus 

einer Hand erfolgen, was der Gemeinderat begrüsst. Die entsprechende neue Führungsfunktion 

der Leitung Schulen Kilchberg wurde bereits in den Stellenplan aufgenommen. Die Rekrutierung 

für diese anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe läuft derzeit. 

 

Die weitgehende Entlastung der Schulpflege von operativen Aufgaben erlaubt die Reduktion der 
Anzahl Mitglieder der Schulpflege. Per Beginn der Legislatur 2026 – 2030 soll die Schulpflege von 
bisher neun auf sechs Mitglieder (inkl. Präsidium) reduziert werden. Eine entsprechende Teilrevi-
sion der Gemeindeordnung wird in die Wege geleitet.  
 

Im Weiteren hat der Gemeinderat 
 

• den Bericht zu den Einwendungen (Mitwirkungsbericht) gemäss § 13 Strassengesetz (StrG) 
des Projekts Mönchhofstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Mönchhofstrasse 20, Erneue-
rung Strassenoberbau inkl. öffentliche Beleuchtung und Regenwasser-, Wasser- und Gaslei-
tungen, genehmigt. Die Abteilung Tiefbau/Werke wird den Bericht zu den Einwendungen ge-
mäss § 13 Abs. 2 und 3 StrG während 60 Tagen öffentlich auflegen. Die Auflage wird öffent-
lich bekannt gemacht; 

• das aufgrund der berücksichtigten Einwendungen angepasste Projekt zur Erneuerung der 
Mönchhofstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Mönchhofstrasse 20, vom 18. Februar 2025, 
genehmigt. Die Abteilung Tiefbau/Werke wird das Projekt gemäss §§ 16 – 17 des Strassenge-
setzes (StrG) während 30 Tagen öffentlich auflegen und anschliessend dem Gemeinderat zur 
Festsetzung (§ 15 StrG) unterbreiten. Die Planauflage wird öffentlich bekannt gemacht; 

• den verwaltungsrechtlichen Vertrag (Schutzvertrag) vom 3. Februar 2025 betreffend Denkmal-
schutz, teilweise Anpassung der Schutzverfügungen vom 23. Oktober 1984 respektive Aufhe-
bung derjenigen vom 13. Januar 2004 mit einem Schutzvertrag/Rückbau mit Wiederaufbau-
pflicht betreffend Gebäude Schoorenstrasse 64.1 (Vers.-Nr. 281, Kat.-Nr. 4928) in Kilchberg 
genehmigt. Dieser Beschluss wird amtlich publiziert; 

• die Vernehmlassungsantwort der neun Gemeinden linkes Zürichseeufer (9GLZ) vom 5. Feb-
ruar 2025 zum provisorischen Versorgungsbericht der Zürcher Pflegeheimbettenplanung der 
Gesundheitsdirektion genehmigt;  

• die Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision 2024 des kantonalen Richtplans genehmigt und 
der Baudirektion beantragt, den Perimeter des Freihaltegebietes Lebern/Moos um die Fläche 
zwischen dem Hallenbad und der Sportanlage Hochweid in Kilchberg zu reduzieren; 

• die Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) zu Solaranlagen in geschützten Ortsbildern genehmigt; 

• die Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision des kantonalen Richtplans und der Teilrevision 
des Planungs- und Baugesetzes (PBG) zur Vermeidung unnötiger Lichtemissionen geneh-
migt. 

 

Hinweis an die Presse 

Bei Fragen oder Bemerkungen zum vorliegenden Verhandlungsbericht wenden Sie sich bitte an: 

Patrick Wanger, Gemeindeschreiber, Tel: 044 716 32 15, praesidiales@kilchberg.ch  


